
VON KURZARBEIT BETROFFEN?
WIR ERLASSEN IHRE MIETE*

Wir räumen Ihnen ein befristetes Mietminderungsrecht bei Kurzarbeit ein. Sie dürfen Ihre Nettokaltmiete bei Kurzarbeit für eine  Dauer von 6 Monaten um 30% mindern. Gültig für alle 
Verträge, die bis zum 30.06.2021 neu geschlossenen werden. Diese Aktion muss  im Mietvertrag schriftlich vereinbart werden und gilt nicht für neue, kernsanierte oder öff. gef. Wohnungen.


